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Fokus pur

Purpur – ist das nachhaltige pure Magazin für Augsburg und Umgebung aus dem Hause liesLotte. 

pur & natürlich    .   echt & authentisch    .   engagiert & werteorientiert
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PUR leben  .   PUR handeln        PUR sein

PUR

 rund um die Leitgedanken Nachhaltigkeit und achtsames Leben

 qualitätsvolle Reportagen über Augsburger Menschen, Projekte, Initiativen und Firmen,  
    die sich für ein solidarisches Miteinander von Mitmenschen und Umwelt einsetzen

 inspirierend für bewusstes und verantwortliches Handeln

 abseits von oberflächlichen Lifestylethemen und Konsum

 Fokus auf puren Werten

 stets konsequent regional

PUR leben – PUR handeln – PUR sein

„Die Erstausgabe hat mich nachhaltig 
beeindruckt. Gemäß dem Motto PUR leben, 
PUR handeln, PUR sein ist die Themenaus-
wahl und -vielfalt sehr gut gelungen. Ich bin 
gespannt auf die Herbstausgabe mit purem 
Leben in Augsburg!“

Eva Weber, Oberbürgermeisterin  
Stadt Augsburg
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100 % EXPERTENTUM

Purpur hat den umfangreichsten nachhaltigen Veranstaltungskalender der Region.  

Purpur ist unentbehrlicher Wegweiser und Informationsquelle für Augsburg.  

100 % HERZBLUT

Purpur steht für leidenschaftlichen Journalismus.  Ausschließlich selbst recherchierte & geschriebene Artikel.

Purpur steht für nachhaltiges und soziales Engagement.  Plattform für soziale und ehrenamtliche Initiativen.

100 % GELEBTE WERTE

Purpur steht für Werte.  Wertschätzend. Vertrauensvoll. Herzlich.

Purpur steht für Partnerschaft.  Faire, ehrliche und kooperative Zusammenarbeit mit unseren KundInnen.

100 %

fa i r



Menschen pur
 Erwachsene 18 – 99 J.

 werteorientierte Menschen

 Verbraucher, die Wert auf qualitätsvolle, natürliche und hochwertige Produkte legen

 Verbraucher, die faire und nachhaltige Alternativen zum konsumorientierten Lifestyle suchen

 Menschen, die ihr Leben und Handeln reflektieren

 Menschen, die sich auf den Weg machen, das pure Leben wertzuschätzen 

Fakten
Auflage:   15.000

Erscheinung: 2 x im Jahr

Format:   A4

Ausführung:  hochwertiges Umweltpapier in bester 

  Qualität

Druck:   4-farbig 

  in unserer Region produziert

Erscheinung
FRÜHJAHR:     15. April

Anzeigenschluss:     25. März

HERBST:      15. Oktober

Anzeigenschluss:     25. September
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PUR

„Ich gratuliere Ihnen und Ihrem Team ganz 
herzlich zu diesem sehr gelungenen Heft. 
Ich bin begeistert, was Augsburg und die 
Umgebung alles zu bieten hat – und ich dachte 
immer, dass ich wenigstens im Nachhaltigkeits-
bereich gut informiert wäre. Weiter so, 
ich freue mich auf die nächste Ausgabe!“

Sabine Slawik, stellvertretende Landesvor-
sitzende Katholischer Deutscher Frauenbund 
Landesverband Bayern e.V.
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QUALITÄT

Nähe pur
Purpur wird an circa 500 Verteilstellen in Augsburg Stadt sowie dem engeren Umkreis  

qualitätsvoll ausgelegt. 

    ausgesuchte zielgruppennahe Geschäfte

    Bioläden

    Firmen mit Nachhaltigkeitsgedanken

    Anbieter alternativer Gesundheit

    öffentliche Einrichtungen

    Kulturstätten

    Büchereien 

    Freizeiteinrichtungen
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VERTEILSTELLEN:

„Wir – der Verein Naturoase e.V in Usters-
bach – möchten Ihnen zunächst ein dickes 
Lob aussprechen: Die Zeitschrift Purpur ist 
ein gelungenes Beispiel dafür, wie Informa-
tionen ansprechend, klar, in tollem „Outfit“ 
präsentiert werden können. Es kamen an 
uns als Verteiler der Zeitschrift nur positive 
begeisterte Rückmeldungen!“

Naturoase e.V. Ustersbach



Aufmerksamkeit pur
Präsentieren Sie Ihr Angebot gerne als klassische Anzeige, siehe Preisliste. 

Idee: Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Angebot und Ihr Unternehmen interessant und lebendig als Advertorial darzustellen.

Fesseln Sie unsere Leser:innen mit einer spannenden Geschichte. Wir unterstützen Sie gern dabei.
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9PUR leben

Vor den Toren der Fuggerstadt, im Herzen 
des Naturparks Augsburg Westliche Wälder, 
braut die Brauerfamilie Schmid seit über 400 
Jahren in mittlerweile 13. Generation Bier. 
Heute sind es über ein Dutzend Biertypen – 
helle und dunkle, ober- wie untergärige – 
vom Starkbier bis zum Alkoholfreien.
Seit mehr als 50 Jahren kennt man auch die 
hochwertigen Ustersbacher Erfrischungs-
getränke „Wita“ und „Flumi“. Vor fünf 
Jahren wurde ein eigener, 140 Meter tiefer 
Mineralbrunnen geschlagen, die „Wita-
quelle“. Als klassisches Familienwasser 
erfreut sich das „Wasser mit dem Schmet-
terling“ großer Beliebtheit.
Neben dem Bierbrauen liegt in den Genen 
der Familie auch die Liebe zur Natur. Sie zu 
schützen haben sich die Ustersbacher auf 
die Fahnen geschrieben. Ein wichtiger Teil 
der Unternehmensphilosophie ist es daher, 
in handwerklich traditioneller Weise nicht 
nur Biere höchster Qualität zu brauen und 
beste Erfrischungsgetränke herzustellen, 
sondern dies auch so zu tun, dass dabei die 
Natur bestmöglich geschont wird.

Die Ustersbacher Brauerei 
 
Biere & Erfrischungsgetränke 
aus der Region –  
umweltschonend produziert 

Im Sudhaus werden Maische und Würze 
stark erhitzt, später, bei der Reife, wird das 
Bier über Wochen stark gekühlt. Das alles 
kostet Energie und wir haben hier in den 
vergangenen Jahrzehnten fleißig investiert, 
um dieses Zusammenspiel zwischen Kälte 
und Wärme stetig zu optimieren und den 
CO²-Ausstoß der Brauerei zu senken, zum 
Wohle der Natur und damit für die Zukunft 
unserer Kinder.
Im Jahre 2005 wurden auf den Dächern 
erstmals Photovoltaikelemente installiert, 
seit 2012 sind alle Dachflächen bestückt. 
30 % des Strombedarfs der Brauerei können 
damit gedeckt werden. Weitere 60 % kom-
men aus dem 2014 installierten Blockheiz-
kraftwerk. So wird das Stromnetz entlastet, 
die Abwärme wird in einem patentierten 
Speicher aufgefangen und im Sudhaus und 

Technischer Leiter Josef Geh: „Nachhaltigkeit ist 

ein Trend, der wir in unserer Brauerei schon vor 400 

Jahren gesetzt haben.“

Bierbrauer in 12., 13. und 14. Generation: Die Ustersbacher Brauerfamilie mit Kaspar und Claudia Schmid und  

Tochter Stephanie Schmid mit Josef Geh und den Kindern Jesse, Luis und Franziska

Ein Familienbetrieb stellt sich vor

Das Ziel: Die energieeffizienteste Brauerei Deutschlands
bei der Flaschenreinigung genutzt. Rund 
1500 Tonnen des Klimagases CO² sparen 
wir so jedes Jahr ein und generieren eine 
Ersparnis an Primärenergie von rund 30 % 
zum Wohle unserer Umwelt. Dafür wurden 
wir mit dem LEW-Innovationspreis 2015 
ausgezeichnet. Darauf werden wir uns 
aber nicht ausruhen. Erster Braumeister 
Wolfgang Dahnke dazu: „Immer wenn man 
denkt, alles ist ausgeschöpft, findet sich 
eine neue Idee.“ Wie geht´s weiter? Das 
BHKW, das momentan mit Erdgas läuft, soll 
bald schon mit Biogas betrieben werden 
– das mittels einer derzeit im Testbetrieb 
laufenden Anlage aus dem Abwasser ge-
wonnen wird. Ein weiterer Meilenstein in 
Sachen Umweltschutz. Das Ziel der Usters-
bacher Brauerei ist dabei klar definiert: 
Nichts weniger als CO²-Neutralität. 

36 PUR handeln

„Es gab einfach keine leckere Trinkschokolade, die nicht zu zwei 
Dritteln aus Zucker besteht.“ Das haben Lena Landefeld und Ste-
fan Strixner, die beiden Gründer des Start-ups nuraia aus Main-
bach im Wittelsbacher Land festgestellt. „Weißzucker noch da-
zu“, ergänzt Lena. Darum haben sich die beiden daran gemacht, 
eigene Getränkepulver zu entwickeln. Alle basieren auf Kokos, 
dessen natürliche Süße es ermöglicht, weitgehend auf zusätz-
lichen Zucker zu verzichten. Herausgekommen sind vier leckere 
Rezepturen. Unter anderem eine Trinkschokolade – mit 
25 Prozent Zucker statt der üblichen 70 Prozent. „Und zwar 
Kokosblütenzucker“, sagt Lena, „auch weil uns der Geschmack 
genauso wichtig ist wie die Gesundheit.“ 
Damit haben sie direkt den „Food Start-up Award 
2017“ gewonnen. 
www.nuraia.de

Bio-Mie-Noodles mit Buchweizen1

Ausles purPUR handelnAusles purPUR handeln

Natürlich eingewickelt3

Wenn man durch die Altstadt bummelt 
und aus dem Weltladen ein verlockender 
Kaffeeduft strömt, dann sind dort die 
Kaffeeröster am Werk, die seit 20 Jahren 
ehrenamtlich rösten. Die hochwertigen 
Rohkaffees aus Mexiko, Peru und Äthiopi-
en sind alle bio und fair gehandelt. Davon 
profi tieren alle: Die Kaffeebauern erhalten 
ein sicheres Einkommen, die Umwelt wird 
geschont und Kaffeegenießer trinken Spit-
zenkaffee. Dass es sich um edle Arabicas 
handelt, schmeckt man sofort. Unbedingt 
probieren sollte man den Espresso aus 
Hausröstung, eine Mischung aus äthiopi-
schem Arabica und Robusta aus Tansania. 
Tipp: die eigene Dose mitbringen und den 
Kaffee direkt einfüllen lassen!
Hausgerösteter Kaffee, bio & fair
z.B. Hausröstung Bio-Espresso, 70 % Arabica, 30 % Robusta, 250 g, 5,90 €
Weltladen Augsburg, Weiße Gasse 3, www.weltladen-augsburg.de

Hausröstung: Biokaffee2

Eine umweltfreundli-
che und natürliche Al-
ternative zu Alu- und 
Frischhaltefolie sind 
die Bienenwachs-
tücher der Schmutter-
taler Imkerei. 
Die Tücher bestehen 
aus reiner Baum-

wolle, 100 Prozent Bienenwachs und Bio-Kokosöl. Durch die 
antibakterielle Wirkung des Bienenwachses bleiben Lebensmittel 
wie Brot, Käse oder Obst und Gemüse – auch angeschnitten – 
länger frisch und appetitlich. Durch die Wärme der Hände wird 
das Wachstuch elastisch, sodass Schüsseln ordentlich abgedeckt 
oder Pausenbrote verpackt werden können. Die Tücher sind ab-
waschbar, eignen sich aber nicht für rohes Fleisch und Fisch. Her-
gestellt in Handarbeit.
Versch. Größen: S (23 x 28 cm ) 7 €, M (29 x 31 cm ) 8,50 €, 
L (30 x 36,5 cm ) 10,50 €, XL Brottuch (42,5 x 46 cm) 15,50 €,
3er-Set: 24,50 € 
Bestellungen: info@schmuttertaler-imkerei.de, Versand: 1,90 €
Schmuttertaler Imkerei, Achsheim, Tel. 08230 / 25 35, 
www.schmuttertaler-honig.de

Mie-Nudeln sind beliebt. Sie lassen sich schnell 
und einfach zubereiten und sehr vielseitig 
verwenden: in der Pfanne, der Suppe oder na-
türlich auch im Wok. Die aus dem asiatischen 
Raum bekannten Nudeln werden von ALB-GOLD 
in Bioqualität hergestellt. Sie sind zudem fettarm 
und ohne künstliche Zusatzstoffe und werden in 
einem besonderen Verfahren mit Wasserdampf, 
ganz ohne Frittieren produziert. 
Bereits vier Sorten der ökologischen Mie-Nood-
les made in Germany sind erhältlich. Ab sofort 
wächst die ALB-GOLD-Produktfamilie um die 
Sorte Bio-Mie-Noodles Dinkel + Buchweizen. In 
dem neuen Produkt werden Rohstoffe, wie sie 
in der Heimat des Familienbetriebs Tradition ha-

ben, zu einem ganz neuen Nudelgeschmackserlebnis kombiniert.
250-g-Beutel mit vier Nudelkuchen zu einem empfohlenen Ver-
kaufspreis von 2,29 € im Handel. Die weiteren Sorten sind Hartwei-
zen mit und ohne Ei (1,99 € bzw. 1,79 €), Weizenvollkorn (1,79 €) und 
Dinkel (1,99 €). www.alb-gold.de

Biogetränke ohne Weißzucker4

Anzeigen

46 PUR seinPUR sein
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Das Yoga-Studio Wolke 34 im Herzen Augsburgs ist ein Ort der 
Inspiration. Auf 130 m² unterrichten erfahrene und sympathische 
Yoga-Lehrer unterschiedlicher Traditionen täglich verschiedene 
Yogastunden. Von Kundalini und Ashtanga Yoga über Power Yoga 
oder Hormon Yoga bis Yin Yoga gibt es für Anfänger wie Fortge-
schrittene ein umfangreiches Yogaprogramm für alle Levels.
Von Mai bis September kann man bei Yoga im Park unter freiem Him-
mel die beruhigende und ausgleichende Wirkung der Übungen erfah-
ren. Beim großen Opening haben alle Interessierten die Möglichkeit, 
gratis mitzumachen. Und auch bei Yoga im Kö-Park gibt es in Koope-
ration mit der Stadt Augsburg Anfang Juni zwei Wochen lang gratis 
Yogastunden ganz nach dem Motto „Sonnengruß statt Trinkspruch“. 
Di 01.05., 11 – 12.30 Uhr: Gratis Opening, Yoga im Park, Rotes Tor ne-
ben Freilichtbühne, Anm. erwünscht, anschl. Termine bis September
Yoga Studio Wolke34, Bäckergasse 34, Augsburg, www.wolke34.de

Naturmeditation und Kraftreise

Die Natur hält für jeden Menschen einen Platz bereit, an dem er 
sich wohlfühlen und ruhig werden kann. Der Natur zu lauschen, den 
Wind auf der Haut zu spüren, die Zartheit frischer Blätter und Blüten 
zu ertasten oder den Regen zu schmecken, bringt uns ins „Hier und 
Jetzt”. Naturpädagogin Sabine Kuhlang bietet in jeder Saison eine 
Naturkraftreise im Schmuttertal an, die dazu einlädt, die vielfältigen 
Möglichkeiten der Naturmeditation zu entdecken, um intensiv in Kon-
takt mit der Natur zu treten und ihre Kraft zu spüren. Die Teilnehmer-
Innen werden mit der Zeit entdecken, dass die Ruhe in ihnen ist.
Naturkraftreise im Schmuttertal: Sa 28.04., 14 –16 Uhr + Sa 04.08., 
21 – 23 Uhr + Sa 13.10., 14 –16 Uhr, Sa 24.11., 14 –16 Uhr
Sabine Kuhlang, Ort: Umweltzentrum Schmuttertal, Diedorf, jeweils 
10 €, Anm. 0160 / 97 97 60 43, www.naturbegleitung.de

Yogawalk: entspannt in die Woche

Atmen und Gehen sind zwei der natürlichsten und powervollsten 
Aktivitäten. Naturheilpraktikerin und Yogalehrerin Katrin Sturm bietet 
jeden Montagmorgen einen Yogawalk für einen entspannten Start in 
die Woche. Yogawalk bzw. Breathwalk geht zurück auf Yogi Bhajan 
und kombiniert kurze Yogasequenzen im Stehen, bewusstes Atmen, 
Walking und Aufmerksamkeitsübungen. Ein Yogawalk umfasst fünf 
Schritte: Aufwecken mit Streck- und Aufwärmübungen, Ausrichten, 
um eine gute Haltung für das Walken zu fi nden, Vitalisieren, bei dem 
zu einem speziellem Atemmuster zwei bis drei Phasen gewalkt wird, 
Balancieren mit Wahrnehmungs- und Dehnübungen sowie Integrie-
ren mit einer kurzen Meditation, auch Innerwalk genannt. 
Yogawalk, jeden Mo, 8.30 – 9.30 Uhr, Treff: Vor dem Rehazentrum 
Frischstraße am Eingang zum Siebentischwald, ohne Anm., ø
www.kundalini-yoga-augsburg.de

Gesundhei purPUR seinPUR seinPUR seinGesundhei purPUR seinPUR seinPUR sein
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Gesundhei pur
Ooooommmtastisch Yogawalk: entspannt in die Woche

Gesundhei pur
Yogawalk: entspannt in die Woche

Wildnisküche Kochkurs

Eine kulinarische Zeitreise von der Steinzeit bis zur Moderne kann 
man mit diesem Kochkurs unternehmen. Im Frühjahr steinzeitlich am 
Feuer und in einer Kochgrube, im Sommer modern mit einem Solar-
ofen, wie zur Römerzeit im Lehmmantel und eisenzeitlich im Dutch-
Oven bereitet man das Essen mit saisonalen und regionalen Zutaten 
gemeinsam zu. Geschirr und Kochutensilien werden aus Naturmate-
rialien selbst gefertigt, das Feuermachen wird anhand verschiedener 
Methoden geübt, inklusive kleiner Kräuterkunde.
21.04., 14.07., 22.09., 17.11., jeweils 14 – 22 Uhr
Wildniskochen, Ort: Draußenstation der Naturdingsagentur, 
Am Mühlholz 1, A-Göggingen, Veranst. Umweltstation Augsburg, 
Anm. 0821 / 324-6074, gesamt: 180 €, www.umweltstation-augsburg.de

AnzeigenGesundhei pur

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in der beliebten Rubrik Branchenbuch vorzustellen.

ADVERTORIALS

BRANCHENBUCH

Rubrik Gesundheit Produkttipps

„Das Purpur ist sehr gut gelungen,  
interessante Artikel, sehr ästhetisch – 
ausgezeichnet. Die Werbung ist nicht 
überfrachtet und und Purpur ist insge-
samt sehr ansprechend – Prädikat sehr 
wertvoll.“ 

Heilpraktikerin Feryal Genc Friedberg
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Malrabatt
2 Ausgaben =   3  %
(innerhalb von 1 Jahr)

1/1 Seite
210 x 297 mm 
                + 3 mm Beschnitt
Ortspreis: 1650 €
Grundpreis: 1941 € 

Nr. 3, gültig ab 20.10.2021.  
Es gelten die AGB Nr. 5 des 
liesLotte Medien Verlages. 

1/2 Seite
quer: 190 x 137 mm
hoch:   92 x 275 mm 
Ortspreis: 820 €
Grundpreis: 965 € 

1/4 Seite
Eck: 92 x 137 mm
 
Ortspreis: 425 €
Grundpreis: 500 € 

1/8 Seite
quer: 92 x 60 mm 

Ortspreis: 220 €
Grundpreis: 259 € 

Format
A4, 210 x 297 mm
Satzspiegel: 190 x 275 mm

Nur ganzseitige Anzeigen im 
Anschnitt, alle anderen Anzeigen 
ohne Beschnitt im Satzspiegel.

Orts- und Grundpreis
Der Ortspreis gilt für ortsansässige Kunden. 

Der Grundpreis gilt für auswärtige Kunden sowie 
für Werbeagenturen. Agenturrabatt wird auf den 
Grundpreis gewährt, wenn der Vertragsabschluss 
mit einer ordentlichen Werbeagentur vorliegt und 
druckfähige Daten angeliefert werden.

Umschlagplatzierung
U2 / U3 
Ortspreis: 1795 €
Grundpreis: 2112 € 

U4
Ortspreis: 2250 €
Grundpreis: 2647 €

U1 – Titel
auf Anfrage

Anzeigenpreisliste

Datenanlieferung
PDF/X-3, tiff, jpg 
CMYK, Auflösung: 300 dpi
keine Rabatte für  
Graustufen-Anzeigen

Für Nachbearbeitungen 
berechnen wir 50 € / Std.

Erscheinung 
Frühjahr:  10.05.2022
Herbst:     15.10.2022

Anzeigenschluss
Frühjahr:   25.04.2022
Herbst:      25.09.2022 Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Beileger und Beihefter
auf Anfrage

           Tipp
Produkttipps
Preis nach Absprache

PUR            Tipp
Branchenbucheintrag 
– Klein: 
   5 Zeilen   49 €

– Groß: 
   5 Zeilen + Foto  88 €

PUR
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Purpur Magazin
liesLotte ® Medien Verlag
Schillstr. 129 b
86169 Augsburg
Inhaberin: Uta Börger

Tel.  0821/ 65 09 00 87
Fax:  0821 / 50 85 113
E-Mail:  anzeigen@purpur-magazin.de
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Profiteam mit Herz
Die MacherInnen des Purpur-Magazins sind Vollprofis im Bereich Redaktion,  

Kundenbetreuung und Vertrieb. Seit über zwölf Jahren bringt der liesLotte  

Medien Verlag das beliebte Familienmagazin liesLotte heraus, das mit 25.000 Auflage 

das größte Publikumsmagazin in herausragender Qualität im Raum Augsburg ist.
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UTA BÖRGER
Inhaberin, Anzeigenleitung

Tel.:        0821 / 65 09 00 87
E-Mail:  anzeigen@purpur-magazin.de

ROBERT DUNZ
Kundenbetreuung

Mobil:    0175 / 333 27 60
E-Mail:  media@purpur-magazin.de

GABI CYRAN-SYLLA
Kundenbetreuung

Tel.:        0821 / 219 68 80
Mobil:    01577 / 470 83 78
E-Mail:  kunden@purpur-magazin.de

100 %
authent i sch

ANJA MUCHAN
Kundenbetreuung 

Mobil:     0162 / 906 96 81 
Tel.:        0821 / 50 85 111 
E-Mail:  kunden@lieslotte.de
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§ 1 Geltungsbereich, Änderungen, Anzeigenauftrag
1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge 

zwischen dem liesLotte Medien Verlag, Uta Börger, Schillstr. 129 b, 86169 
Augsburg (nachfolgend Verlag) und seinen Kunden (nachfolgend Auftraggeber).

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine 
Anwendung, auch dann nicht, wenn der Verlag diesen Geschäftsbedingungen 
nicht ausdrücklich widerspricht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

3. Der Verlag behält sich vor, diese AGB zu ändern, insbesondere bei einer 
Änderung der gesetzlichen Vorschriften oder der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung, mit dem Ziel, diese AGB entsprechend den Erfordernissen 
der geänderten Rechtslage anzupassen. Im Falle einer Änderung von AGB 
wird der Verlag dem Kunden die neue Fassung der Bestimmungen unter 
Hervorhebung der Änderungen unverzüglich übermitteln.

4. Anzeigenauftrag im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
jeder Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel, z.B. die Einlage 
von Werbeflyern (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von 
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Zeitschrift zum Zweck 
der Verbreitung.

§ 2 Vertragsschluss, Rechtliche Verantwortung und Vertragsinhalt
1. Der Verlag ist frei, Angebote von Kunden ohne Angabe von Gründen 

abzulehnen. Der Anzeigenvertrag kommt mit Absendung der 
Auftragsbestätigung und Zugang derselben beim Auftraggeber zustande. Ist 
der Zugang der Auftragsbestätigung beim Auftraggeber nicht festzustellen 
und liegt keine gegenteilige Mitteilung des Auftraggebers vor, kommt der 
Vertrag mit der Veröffentlichung der Anzeige zustande.

2. Für die Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel, 
insbesondere für den Inhalt, dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit ist 
nur der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag ist berechtigt, bei Anzeigen, 
deren Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche Verboten oder gegen die 
guten Sitten verstoßen, ohne vorherige Mitteilung an den Auftraggeber die 
Verbreitung / Veröffentlichung zu verweigern. Der Auftraggeber wird hiervon 
unverzüglich unterrichtet. Die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers 
bleibt unberührt.

3. Es besteht kein Ausschluss von Konkurrentenanzeigen. Sollen Anzeigen von 
Konkurrenten des Auftraggebers auf derselben, einer gegenüberliegenden 
Anzeigenseite oder in sonstiger Form ausgeschlossen werden, bedarf es 
einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung.

4. Der Auftraggeber kann nicht verlangen, dass eine Anzeige oder Beilage an 
einer bestimmten Stelle veröffentlicht wird, es sei denn, die Vertragsparteien 
haben ausdrücklich etwas Anderes schriftlich vereinbart.

5. Ist im Rahmen eines Anzeigenauftrags das Recht zum mehrfachen Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzurufen. Erfolgt der Abruf nicht, endet der 
Anzeigenauftrag innerhalb der Jahresfrist, die Zahlungsverpflichtung des 
Auftraggebers bleibt hiervon unberührt.

§ 3 Pflichten des Auftraggebers, Vertragsabwicklung
1. Der Auftraggeber hat den Anzeigentext entsprechend den Vorgaben des 

Verlags zu erstellen und zu übermitteln. Bei fernmündlich oder mündlich 
übermittelten Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler 
keine Haftung. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an.

2. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Freiheit von Rechten Dritter 
an den zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus 
der Ausführung des Auftrags gegen den Verlag erwachsen. Mit der Erteilung 
eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Auftraggeber, die Kosten 
der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe der jeweils gültigen Mediadaten.

3. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes oder der Beilagen sowie 
der Fehlerfreiheit ist der Auftraggeber verantwortlich. Der gelieferte 
Anzeigentext wird nicht Korrektur gelesen. Änderungen durch den Verlag 
erfolgen grundsätzlich nicht. Der Verlag gewährleistet die für den Auftrag 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

4. Ansprüche gegen den Verlag bei fehlerhaften Anzeigen sind dann 

ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber die Möglichkeit hatte, vor 
Drucklegung auf den Fehler hinzuweisen und die korrekten Daten bis zum 
Anzeigenschluss nachzuliefern. Der Anzeigenschluss wird in den Mediadaten 
veröffentlicht. Der Verlag ist nicht verpflichtet, nochmals eine Nachfrist zu 
setzen. Werden die Daten nicht bis zum Anzeigenschluss vom Auftraggeber 
nachgeliefert, insbesondere wenn der Auftraggeber die Mangelhaftigkeit der 
Daten kannte, darf der Verlag mit den ihm zur Verfügung stehenden Daten die 
Anzeige veröffentlichen. Der vollständige Vergütungsanspruch des Verlages 
bleibt unberührt. Wird die Anzeige wegen Fehlerhaftigkeit nicht veröffentlicht, 
gilt § 5 Abs. 1 Satz 1 analog.

5. Soll der Verlag den Anzeigentext erstellen und/oder gestalten, ist eine 
entsprechende Vereinbarung zu treffen. Ist die Übermittlung von 
Korrekturabzügen dabei ausdrücklich individualvertraglich vereinbart, 
werden diese im pdf-Format erstellt. Der Auftraggeber ist verantwortlich für 
die inhaltliche Richtigkeit der Korrekturabzüge. Soweit der Auftraggeber nicht 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist Änderungswünsche schriftlich geltend 
macht, gilt der Korrekturabzug als genehmigt. Ist eine Frist nicht ausdrücklich 
bestimmt, so beträgt sie eine Woche ab Zugang der Korrekturabzüge 
beim Auftraggeber. In den Anzeigenpreisen sind maximal 2 Korrekturläufe 
inklusive. I.Ü. werden Korrekturabzüge nicht erstellt. 
Druckunterlagen werden nur auf ausdrückliche Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt.

§ 4 Vergütung, Zahlungsbedingungen, Preisänderungen
1. Die Vergütung richtet sich, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, nach den 

zum Zeitpunkt des Anzeigenauftrags geltenden Mediadaten, einsehbar unter 
www.lieslotte.de/mediadaten

2. Alle Rechnungen des Verlags sind innerhalb von 14 Tagen seit 
Rechnungszugang fällig. Sämtliche Preise verstehen sich als Nettopreise 
in Euro, zuzüglich der im Zeitpunkt der Anzeigenveröffentlichung geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

3. Der Verlag behält sich die Ablehnung von Schecks sowie anderen unbaren 
Zahlungsmitteln vor. Deren Annahme erfolgt nur zahlungshalber. Eine 
Zahlung gilt erst mit Gutschrift auf dem Konto des Verlags als erfolgt, bei 
einer Scheckzahlung, wenn die Gutschrift vorbehaltlos erfolgt ist. Zahlungen 
in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung gutgeschrieben. 
Bankgebühren sind vom Auftraggeber zu tragen. Skonti werden bei 
Abschluss einer Einzugsermächtigung gemäß den Mediaten gewährt.

4. Der Verlag darf eine angemessene Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum 
Anzeigenschlusstermin und/oder von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

5. Liegen zwischen der Auftragsbestätigung und der Veröffentlichung 
einer Anzeige mehr als 5 Monate, und ändern sich zwischenzeitlich die 
Mediadaten, so gelten die Anzeigenpreise im Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
Der Verlag wird den Auftraggeber hierauf in der Änderungsmitteilung 
nochmals besonders hinweisen. Die Preisänderung wird wirksam, wenn der 
Kunde einer Preisänderung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Änderungsmitteilung widerspricht. Widerspricht der Auftraggeber zuvor, 
haben beide Vertragsparteien das Recht, den Vertrag ohne Frist zu kündigen.

§ 5 Stornierung und Rücktritt
Stornierungen durch den Auftraggeber bedürfen der Schriftform.

Stornierungen von klassischen Anzeigen sind bis zum Anzeigenschluss kostenfrei 
möglich. Der Anzeigenschluss ist in den Mediadaten genannt. Nach Ablauf dieser 
Frist werden im Falle einer Stornierung 100 % des Anzeigenpreises fällig. Gleiches 
gilt, soweit Anzeigenvorlagen durch den/die KundIn nicht angeliefert werden aus 
Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat.

Sollte der Verlag bereits Leistungen erbracht haben, z.B. Schreiben eines Adver-
torials, Anzeigenerstellung und / oder -gestaltung, wird unabhängig von Fristen 
die tatsächlich geleistete Arbeit und der Aufwand durch den Verlag abgerechnet. 
Diese werden mit einem Stundensatz von 50 € netto berechnet. Die Abrechnung 
erfolgt im 15-Minuten-Takt. Nach dem Anzeigenschluss ist zusätzlich noch der 
Anzeigenplatz mit 100 % der gebuchten Summe fällig.

§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte, Abtretung
1. Der Auftraggeber kann nur mit rechtskräftig festgestellten, 

entscheidungsreifen oder unbestrittenen Gegenforderungen aufrechnen. 
Ein Zurückhaltungsrecht kann nur geltend gemacht werden, soweit es auf 

demselben Vertragsverhältnis beruht.

2. Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist die 
Abtretung von Rechten an Dritte ohne Zustimmung des Verlags nicht 
gestattet.

§ 7 Nutzungsrechte
1. Der Auftraggeber garantiert, dass er alle zur Schaltung der Anzeige 

erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die 
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Anzeigenveröffentlichung zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen 
sowie der zugelieferten Werbemittel. Ein Prüfpflicht des Verlags besteht 
nicht. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigenauftrages 
von allen Schadensersatzansprüchen Dritter frei, einschließlich der Kosten 
für Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung.

2. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung 
in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen 
urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, 
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank 
und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des 
Auftrages notwendigen Umfang, ggf. auch individualvertraglich. Vorgenannte 
Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt sowie zeitlich begrenzt auf 
das Auftragsverhältnis übertragen. Der Auftraggeber tritt mit Abschluss des 
Anzeigenvertrags die genannten Rechte an den Verlag unentgeltlich ab, der 
Verlag nimmt die entsprechend Abtretung an.

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Verlag unverzüglich schriftlich über 
abgegebene Unterlassungserklärungen oder einstweilige Verfügungen im 
Zusammenhang mit einer in Auftrag gegebenen Anzeige zu informieren.

4. Erstellt der Verlag für den Auftraggeber Texte, Grafiken oder ähnliche 
schutzrechtsfähige Leistungen im Rahmen von § 4 Abs. 4, erhält der 
Auftraggeber hieran ein zeitlich auf den Anzeigenauftrag befristetes, 
einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht. Die Einräumung von 
Nutzungsrechten wird erst mit vollständiger Entrichtung der Vergütung 
wirksam. Eine Weiterverwendung (Vervielfältigung, Verbreitung oder 
öffentliches Zugänglichmachen) außerhalb des Anzeigenauftrags ist nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verlages zulässig.

5. Zudem gelten die zusätzlichen AGB – Zustimmung über die Verwertungsrechte 
an Foto-, Film- und Lichtbildaufnahmen (Seite 2).

§ 8 Gewährleistung
1. Der Verlag gewährleistet im Rahmen der durch die Druckunterlagen 

gegebenen Möglichkeiten insbesondere die drucktechnisch 
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags, soweit der Auftraggeber 
seinen diesbezüglichen Mitwirkungspflichten (insbesondere seiner Pflicht 
zur Anzeigenerstellung entsprechend der Dateivorgaben) ebenfalls 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Verlag haftet nicht, wenn er 
aufgrund von Vorlagen, Vorgaben und / oder Freigaben des Auftraggebers 
gehandelt hat.

2. Offensichtliche Mängel der Anzeige, die in die Verantwortungssphäre des 
Verlags fallen, muss der Auftraggeber unverzüglich nach Erscheinen der 
Anzeige geltend machen. Ist der Auftraggeber Unternehmer oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, überlässt er dem Verlag die 
Wahl der Art der Nacherfüllung zur Beseitigung des Mangels. Ist diese 
nicht möglich, bestimmen sich die Rechte nach dem Gesetz. Ansprüche des 
Auftraggebers wegen eines Mangels verjähren innerhalb von 12 Monaten. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 9 Haftung
1. Der Verlag haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei Schäden aus Verletzungen des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Produkthaftungsgesetzes oder 
von wesentlichen Vertragspflichten haftet der Verlag darüber hinaus bereits 
für jede Fahrlässigkeit. Dasselbe gilt, wenn der Verlag eine Garantie für die 
Beschaffenheit der vertraglichen Leistung übernommen hat. Eine darüber 
hinaus gehende Haftung besteht nicht.

2. Hat der Verlag leicht fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist 
die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Eine darüber hinaus 
gehende Haftung besteht nicht.

3. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, die dem Kunden Rechtspositio-
nen verschaffen, welche ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck 

gerade zu gewähren hat sowie solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf.

4. Ist die vertragliche Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen des Verlags.

5. Haftet der Verlag gem. Absatz § 9 Absatz 1, verbleibt es bei der gesetzlichen 
Verjährungsfrist, im Übrigen ist Verjährungsfrist gegenüber Unternehmern 
wegen eines Mangels auf 12 Monate beschränkt.

§ 10 Ankündigungsfrist für den Einzug von SEPA-Lastschriften
Nimmt der Auftraggeber am SEPA-Lastschriftverfahren (SEPA-Firmenlastschrift) 
teil, wird ihm der Bankeinzug spätestens einen Werktag vorher angekündigt. Der 
Einzug wiederkehrender Zahlungen mit gleichen Beträgen wird einmal jährlich 
angekündigt.

§ 11 Höhere Gewalt; Selbstbelieferungsvorbehalt
Ereignisse aller Art, die von den Parteien nicht verschuldet sind (Streik, 
Betriebsstörungen, Transportstörungen, Liefersperren, Naturereignisse, Unruhen, 
Krieg usw.), entbinden den Verlag von seiner Leistungspflicht für die Dauer der 
Behinderung.

§ 12 Anzeigenbelege
Der Verlag liefert nach Vereinbarung einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Beleghefte geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

§ 13 Anzeigenkennzeichnung
Anzeigen, die auf Grund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“, „Anzeigensonderverö
ffentlichung“ oder „Verlagsveröffentlichung“ deutlich kenntlich gemacht. Dies 
gilt auch für die auf der Website www.lieslotte.de eingestellten kostenpflichtigen 
PR-Texte und Online-Banner.

§ 14 Datenschutz
Der Verlag erhebt, verarbeitet und speichert Daten zur Auftragsabwicklung, 
Pflege der laufenden Kundenbeziehung sowie zum postalischen Versand 
von Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen. Diese Kundendaten 
werden gem. § 33 BDSG elektronisch gespeichert. Die Daten werden 
Dritten nicht direkt zugänglich gemacht und stets nach den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Die Daten werden zur 
Vertragsabwicklung verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt nicht, sofern dies nicht zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses 
mit dem Kunden erforderlich ist bzw. hierzu nicht eine gesetzliche oder 
behördlich angeordnete Verpflichtung besteht. Mit der technischen 
Durchführung der Datenverarbeitung werden teilweise externe Dienstleister als 
Auftragsdatenverarbeiter im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes beauftragt.

§ 15 Erfüllungsort, Schriftform, Gerichtsstand & anwendbares Recht
1. Erfüllungsort für alle sich aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verlag und 

dem Auftraggeber ergebenden Leistungspflichten ist der Sitz des Verlages, wenn 
nicht die Vertragsparteien ausdrücklich etwas Anderes vereinbaren.

2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Person des öffentlichen 
Rechts ist oder dem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen sind 
mündliche Nebenabreden oder Zusagen, die von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichen, sind nur wirksam, wenn der Verlag 
sie schriftlich bestätigt. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses 
Formerfordernis. Eine durch Telefax oder E-Mail übermittelte Erklärung steht 
der Schriftform gleich.

3. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung ist 
ausschließlich Augsburg, wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist oder zum öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen zählt oder in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand 
hat. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).

Nr. 5, gültig ab 01.03.2021ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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Nr. 2, gültig ab 01.01.2017

AGB: ZUSTIMMUNG ÜBER DIE VERWERTUNGSRECHTE AN FOTO-,  
FILM- UND LICHTBILDAUFNAHMEN

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Rechteinhaber räumt der Lizenznehmerin umfassend alle Rechte am 

Bild- und Filmmaterial (Lichtbilder, Lichtbildwerke, Filme in Bildforma-
ten und Verbreitungsformen wie z.Bsp. jpeg, raw, bmp, dng, exr, jp2, 
jpg, jng, png, psd, Film, Kino, Fernsehen, PC, Streaming, RealVideo, 
Flash, Quicktime, MP2-7, DIRAC,Theora,Flac,VP6-8, AAC, OGG, HD, 
HD+,HuffYUV, CorePNG (OpenSource) LCL-Codec, Lagarith, FFV1, MSU 
Lossless; AZW; HDV (Videoformat), AVCHD, WMV, WebM.) gem. § 2 ein 
und gibt an, dass er im alleinigen Besitz aller erforderlichen Rechte ist 
resp. bevollmächtigt ist, diese der Lizenznehmerin möglichst vollumfäng-
lich einzuräumen.  
Die Lizenznehmerin nimmt das Angebot zu den nachfolgenden Bedin-
gungen an.  

(2) Die Lizenznehmerin wird die vom Rechteinhaber überlassenen Lichtbild-
werke und Filme für Werbe- und redaktionelle Zwecke sowohl in Print- 
wie auch in allen Onlinemedien der Lizenznehmerin (inkl. Social Media 
wie Facebook, Instagram oder Nachfolgemodellen sowie bislang noch 
nicht bekannten, oder neuen Alternativen davon) nutzen. Online sind die 
Bildwerke und Filmaufnahmen weltweit abrufbar. 

§ 2 Rechteeinräumung
(1) Zur Verwirklichung des in der Präambel genannten Zweckes räumt 

der Rechteinhaber der Lizenznehmerin unentgeltlich und für die Dauer 
dieses Vertrags unwiderruflich, räumlich und zeitlich unbeschränkt, frei 
von Rechten Dritter, das Recht zur Verwertung ein. 

(2) Dies umfasst insbesondere auch:

(a) das Recht, die vertragsgegenständlichen Fotos (Lichtbilder oder -werke) 
und Filme der Öffentlichkeit ganz oder teilweise im Rahmen der Nutzung 
zur Online-, Print- oder Fernsehwerbung zugänglich zu machen (”Recht 
der Öffentlich-Zugänglichmachung”); 

(b) das Recht, zur Einspeicherung der Bildwerke und Filme in der Website 
der Lizenznehmerin sowie auf Abruf von Besuchern der Website hin zu 
vervielfältigen (Downloadmöglichkeit);

(c) das Recht der elektronischen Bildbearbeitung, etwa durch Retuschie-
rung oder Montagen. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die vertragsge-
genständlichen Bilderwerke sowie Filme ausschnittsweise zu benutzen, 
zu bearbeiten und zu konvertieren. Bei Änderungen wird die Lizenzneh-
merin immer die ethischen Grundsätze des Werberates beachten und nie 
ethisch anstößige Veränderungen vornehmen oder vornehmen lassen. 

(3) Die Nutzungsrechteeinräumung umfasst auch Rechte, die zur Erreichung 
des Vertragszwecks erforderlich sind, aber erst auf Grund neuer Geset-
zeslage oder aus anderen Gründen nachträglich an den vertragsgegen-
ständlichen Fotos entstehen, ohne dass hierdurch eine neue Nutzungsart 
begründet wird.

§ 3 Garantie
Der / Die Rechteinhaber versicher(n)t und steh(en)t dafür ein, dass er / sie In-
haber aller Rechte an den vertragsgegenständlichen Bildwerken und Filmen 
ist / sind und in der vertragsgegenständlichen Form frei über sie verfügen 
kann / können. Der / Die Rechteinhaber garantier(t)en, dass die lizenzierten 
Inhalte frei von Rechten Dritter sind. Ist dem/den Rechteinhaber(n) bekannt, 
dass an irgendwelchen Bestandteilen der vertragsgegenständlichen Fotos 
Rechte Dritter bestehen, so wird der Lizenznehmer hierauf unverzüglich 
hingewiesen. Der / Die Rechteinhaber stell(t) en den Lizenznehmer von 
Ansprüchen Dritter in diesem Zusammenhang frei und ersetz(t)en ihm ggf. 
die Kosten der Rechtsverteidigung.

§ 4 Kündigung und Lizenzdauer
 (1) Die schriftliche Kündigung aus besonderem Grund bleibt unberührt. Ein 

Kündigungsgrund ist ein Verstoß des Lizenznehmers gegen die Pflichten 
aus diesem Vertrag oder der fortgesetzte Verstoß gegen Nebenpflichten 
trotz mindestens zweimaliger Aufforderung zur Beendigung des Pflicht-
verstoßes, der dem anderen Vertragspartner ein Festhalten am Vertrag 
und die weitere Zusammenarbeit unzumutbar macht. 

(2) Soweit der Vertrag zeitlich limitiert werden soll, ist dies gesondert zu 
vereinbaren.

§ 5 Löschungspflicht bei Kündigung
Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses alle vertragsgegenständlichen Bildwerke und Filme, die bei ihr (auf 
eigenen Servern und Computern oder Datenträgern) vorliegen, zu löschen. 
Eine Verpflichtung zur Löschung von Datenmaterial im Internet, insbesonde-
re bei Google besteht darüber hinaus nicht.

§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(2) Ansprüche aus diesem Vertrag können weder abgetreten, noch 
verpfändet, noch mit dem Recht eines Dritten belastet werden, soweit 
die andere Partei dem nicht ausdrücklich zustimmt. Erfüllungsort ist der 
Verlagssitz.
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